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Gerätschaft 
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Hebebühnen 

Anwendungsbereich 

− Anheben von Fahrzeugen im Kfz - Bereich 

Gefahren für Mensch und Umwelt 

− Gefahren durch Abstürzen, Herabfallen der Last oder von Teilen. 

− Quetsch- und Scherstellen beim Bewegen der Hebebühne. 

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln 

− Bedienung nur durch unterwiesene Mitarbeiter.  

− Die Bedienungsanleitung ist zu beachten.  

− Die Hebebühne bestimmungsgemäß verwenden.  

− Keine Quetsch- und Scherstellen zur Umgebung.  

− Fahrzeug gegen Bewegung sichern (Feststellbremse). 

− Täglich vor Inbetriebnahme Funktionsprüfung durchführen. 

− Hebebühne nicht über zulässige Höchstlast belasten. 

− Bei allen Bewegungen der Hebebühne keine Personen gefährden. Beim Heben und 

− Senken nicht im Bewegungsbereich aufhalten. Nicht in Schwingungen versetzen, 

           nicht darauf mitfahren. 

Verhalten bei Störungen 

− Bei erkennbaren Gefährdungen den Betrieb sofort einstellen. In diesem Fall die 

           Hebebühne gegen irrtümliches Benutzen sichern.  

− Festgestellte Mängel dem Vorgesetzten melden. 

Verhalten bei Unfällen / Erste Hilfe 

− Bei Personenschäden Erste Hilfe leisten, ggf. Unfallarzt aufsuchen oder Notarzt 

      anfordern. 

− Vorgesetzten informieren. 

− Eintrag in das Verbandbuch. 

Instandhaltung / Entsorgung 

− Hebebühnen vor der ersten Inbetriebnahme und danach regelmäßig durch eine 

           befähigte Person prüfen lassen.  

− Bei Hydraulikbühnen die Füllstandsmenge regelmäßig kontrollieren.  



− Reparatur nur von fachkundigen und hierzu beauftragten Personen. 

Folgen der Nichtbeachtung 

− Verletzungen, 

− Sachschäden. 
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